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Blickpunkt Kantone

Zurich

Abschaffung der Lehrer-Volkswahl gefordert

In einer Einzelinitiative an den Zürcher Kantonsrat
wird die Abschaffung der Volkswahl von Volksschullehrern

und -lehrerinnen im Kanton Zürich gefordert.

Anstelle der Wahl für die Dauer von sechs Jahren

soll ein unbefristetes Anstellungsverhältnis mit
gegenseitiger Kündigungsmöglichkeit treten, fordert
eine Stimmbürgerin in dem Anfang Januar
eingereichten Initiativbegehren.

Das Volkswahlprinzip stamme aus dem letzten
Jahrhundert und bilde «keine zweckmassige Grundlage
mehr fur eine moderne Sozialpartnerschaft im öffentlichen

Schuldienst», heisst es in der Begründung der
Initiative Den gewählten Schulbehorden solle
ermöglicht werden, ihren gesetzlichen Auftrag besser
zu erfüllen. Wenn die Initiative vom Kantonsrat
definitiv unterstutzt wird (von 60 der 180 Mitglieder),
wird sie dem Volk zur Abstimmung vorgelegt

Mitarbeiterbeurteilung der Volksschullehrer

Der Erziehungsrat des Kantons Zürich hat einen Be-
urteilungsbogen zur Mitarbeiterbeurteilung für
Lehrkräfte der Volksschule dem Synodalvorstand zur
Begutachtung durch die Schulkapitel zugeleitet. Zu den
zu begutachtenden Unterlagen gehören eine Anleitung

sowie eine ausführliche Liste von Beurteilungspunkten.

Die Mitarbeiterbeurteilung fur Lehrkräfte der
Volksschule wird im Rahmen der strukturellen Besoldungs-
revision neu eingeführt Die geänderte
Lehrerbesoldungsverordnung sieht vor, dass beim Aufstieg der
Lehrkräfte in den Besoldungsstufen die Leistung
berücksichtigt wird Der Beurteilungsbogen bildet eine
einheitliche Grundlage fur die Erziehungsdirektion,
damit sie die entsprechenden Besoldungseinstufungen

vornehmen kann Die Unterlagen sind auch den
übrigen interessierten Kreisen zur Vernehmlassung
zugestellt worden

Die Beurteilung der Lehrkräfte soll den Gemeinde-
schulpflegen ubertragen werden Verschiedene
Tätigkeiten der Lehrkräfte der Volksschule spielen sich in
der Gemeinde ab Sie können deshalb nur von lokalen

Behörden beurteilt werden Ausserdem ist in erster
Linie die Schulpflege fur die Anstellung und Wahl von
Lehrkräften verantwortlich Nach den in die Vernehmlassung

gegebenen Unterlagen soll die Mitarbeiterbeurteilung

einem Ressortchef in der Schulpflege
ubertragen werden In grosseren Gemeinden kann die
Aufgabe auf mehrere Personen verteilt werden Die
Ressortverantwortlichen sind in Einfuhrungskursen
auf ihre Aufgabe vorzubereiten Die Beurteilung soll
in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen
Lehrkräften und mit den übrigen Mitgliedern der Schulpflege

erfolgen Die Beurteilungspunkte umfassen
sechs Bereiche Klassenfuhrung, Unterricht, Offenheit
der Schule (Verbindung zur übrigen Lebenswelt schat¬

ten), Zusammenarbeit mit Kollegen und Behörden,
Kommunikation zwischen Lehrkraft und Eltern sowie
personliche Weiterentwicklung

Weniger Studienanfänger an der Universität Zürich

Für das laufende Wintersemester haben sich an der
Universität Zürich 21240 Studierende eingeschrieben.

Gegenüber dem Wintersemester 1990/91 hat
sich damit der Bestand der Studierenden um 0,3
Prozent erhöht. Die geringe Zunahme der Gesamtzahl
der Studierenden ist von einem Rückgang der
Studienanfänger von 2275 im Wintersemester 1990/91
auf 2205 (- 3,1 Prozent) begleitet.

Die Zunahme der Studienanfänger im vorjährigen
Wintersemester (+ 2,9 Prozent) war vor allem auf die
Verlängerung der Immatrikulationsberechtigung alterer

ausserkantonaler Primarlehrerpatente zuruckzu-
tuhren Vergleicht man die diesjährigen Zahlen aber
mit der Veränderung zwischen den Wintersemestern
1989/90 und 1990/91, wo ebenfalls ein Ruckgang
der Studienanfänger um 2,9 Prozent zu verzeichnen
war, so deutet sich ein Trend zur Stabilisierung der
Zahl der Studierenden an

Am meisten Studienanfänger verzeichneten die Juristen

mit 428 (+ 12 Prozent) und die Humanmediziner
mit 257 Studierenden (+ 11,7 Prozent) An der
Philosophischen Fakultat II (Naturwissenschaften) stieg die
Zahl der Neuzuganger auf 285 (+ 10,5 Prozent) Der
Ruckgang bei den Studienanfängern der
Philosophischen Fakultat I (Geisteswissenschaften) aut 797
(-19,2 Prozent) durfte im wesentlichen auf die
erwähnten Primarlehrerpatente zuruckzufuhren sein
Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der Studienanfänger

bei den Theologen von 30 auf 11 Studierende

Obwalden

Schulgesetz revidiert

Die kirchliche Vormachtstellung ist aus dem
revidierten Obwaldner Schulgesetz verbannt worden.
Aus Gründen der Rechtssystematik sind weder der
Bibelunterricht noch die Vertretung der Seelsorge im
Schulrat ausdrücklich im Gesetz erwähnt. Dies hat
der Kantonsrat, wenn zum Teil auch knapp,
beschlossen.

Im Grundsatz waren sich noch alle einig Weil «die
Anforderungen an die Schule gewachsen sind», so
Kommissionsprasidentin Trudy Abacherli, «muss
auch das kantonale Schulgesetz aus dem Jahre 1978
entsprechend angepasst werden» In der Detailbera-
tung jedoch war's dann aus mit der Gemeinsamkeit.
Wobei vor allem beim Thema Kirche, die bisher im
Gesetz eine Vormachtstellung innehatte, «arg geruptt
wurde», wie Peter Krummenacher (CVP, Samen)
meinte
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Den Rupfkampf führten vor allem Kommissionsprasi-
dentin Abacherli aut der einen und Otto Kung (CSP,
Alpnach), als eine Art Kirchensprecher, auf der anderen

Seite aus

Bibelunterricht Der Bibelunterricht, bisher speziell in
einem Artikel aufgeführt, wurde aus Gründen der
Rechtssystematik gestrichen. «Andere Fächer werden
auch nicht erwähnt», erklarte dazu Trudy Abacherli,
«und trotzdem unterrichtet » Mit der Streichung sei
«die Kommission also nicht der Meinung, dass letzt
kein Bibelunterricht mehr erteilt wird» Demgegenüber

meinte Kung, unterstutzt von der CSP- und CVP-
Fraktion, «dass die Kirche halt etwas Besonderes sei»,
deshalb solle die spezielle Erwähnung des Bibelunterrichts

beibehalten werden Knapp mit 26 25 Stimmen
wurde der Streichung jedoch zugestimmt

Schulrat Deutlicher, mit 45 3 Stimmen, wurde auch
der bisher garantierte Sitz der Seelsorger in den
Schulraten gekippt «Diese Vertretung ist wichtig», so
Kung, «denn viele Fragen wie religiose Feste oder
lebenskundliche Aspekte können so besser gelost
werden » Fur Abacherli hingegen «ist es nicht zeit-
gemass, dass einzelne Gruppierungen zum vorneherein

einen garantierten Sitz haben» Vielmehr gehe es
darum, dass der Gemeinderat als Wahlbehorde «frei
ist bei seiner Wahl»

Abgelehnt mit 32 13 Stimmen wurde auch der Antrag
aus Engelberger CVP-Kreisen, den Schulrat künftig
vom Volk wählen zu lassen Grund eine Volkswahl
werde erst notig, wenn dieser Rat auch über mehr
Entscheidungskompetenzen verfuge

Klassengrossen Neu geregelt sind in der Schulverordnung

auch die Klassengrossen Demnach betragt die
Zahl der Schuler im Kindergarten 24 (bisher 28), in
der Primarschule 28 (34), in der Real- und Sekundärschule

24 (26) «Kleinklassen sind zwar wünschenswert»,

so Trudy Abacherli, «aber dies wurde viele
Gemeinden zu stark belasten » Die Opponenten,
allen voran Otto Kung, wollten vor allem die Klassengrosse

in der Primarschule auf ebenfalls 24 anpassen
«Wir müssen die pädagogischen über die finanziellen
Interessen stellen», forderte Kung Gegen die
«ungerechtfertigte Hierarchie» wehrte sich auch Madleine
Huber (FFO, Samen), «zumal in der Primarschule der
Grundstein fur die Ausbildung gelegt wird» Mit 38 8
Stimmen wurde der Antrag der CSP und der FFO,
auch in der Primarschule eine Klassengrosse von 24
Schulern einzuführen, abgelehnt

Im weiteren wird mit dem neuen Gesetz die
Schulpflicht von acht auf neun Jahre erhöht und das
freiwillige zehnte Schuljahr gesetzlich verankert Neu
wird der Stichtag fur den Schuleintritt vom bisherigen
31 Dezember auf den 1 Mai verschoben

(Ruedy Wyss in «LNN» vom 31 1 92)

Zug

Beiträge fur zehntes Schuljahr ausserhalb des Kantons

Zug

Die Regierung lehnt zwar nach wie vor die Einfuhrung

eines zehnten Schuljahres an den Zuger Schulen

ab. Hingegen ist der Regierungsrat bereit, künftig
Absolventen eines Berufsvorbereitungsjahres an aus-
serkantonalen Schulen Beiträge zu zahlen.

Im Kanton Luzern und auch in anderen Kantonen
werden zur Ausbildung in den Pflegeberufen nur
noch Schulerinnen und Schuler mit zehn absolvierten
Schuljahren zugelassen Vierte Realklassen aber werden

im Kanton Zug nicht gefuhrt, der Kanton gewahrt
bisher auch keine Beitrage fur den Besuch eines
zehnten Schuljahres ausserhalb des Kantons

Auf diesen Missstand hat Kantonsrat Alois Bucher vor
einem Jahr in einem parlamentarischen Vorstoss
hingewiesen Bucher verwies auch darauf, dass
beispielsweise die Eltern von Arztgehilfinnen nach wie
vor die Ausbildungskosten alleine zu tragen hatten
Anderseits erhalten Zuger Studierende an Techniken,
Konservatorien, höheren Fachschulen usw ausserhalb

des Kantons Beitrage ans Schulgeld Jetzt hat die
Regierung Buchers Vorstoss beantwortet und dabei
zur Einfuhrung eines zehnten Schuljahres klar nein
gesagt Vor allem sei dies abzulehnen, wenn es nur
zu einer bequemen Verlängerung der obligatorischen
Schulzeit diene Hingegen ist der Regierungsrat der
Meinung, «dass ein sogenanntes Berufsvorbereitungs-
jahr mitfinanziert werden sollte Es muss sich dabei
aber um eine Schule handeln, die berutsentschlosse-
nen Schulern die fur bestimmte Berufsgruppen
notwendigen Vorbereitungen vermittelt »

Das jetzige Schulgesetz erlaubt solche Beitrage nur,
wenn die Kurse mit einem Diplom abschliessen Die
fur Zuger Schulerinnen und Schuler in Frage
kommenden Schulen in Luzern und Zurich schliessen
jedoch nicht mit einer Diplomprüfung ab Darum
schlagt die Regierung am kaum ein halbes Jahr alten
Zuger Schulgesetz eine entsprechende Änderung vor
Sofern sich der Kantonsrat bei der Behandlung von
Buchers Vorstoss damit einverstanden erklart, will die
Regierung eine Vorlage ausarbeiten

(bs in «LNN» vom 4 2 92)

Aargau

Arbeitszeitverkürzung für Aargauer Lehrkräfte?

Lehrkräfte an den Aargauer Volksschulen sollen ab
dem Schuljahr 1992/93 in den Genuss einer «minimalen

Arbeitszeitverkürzung» kommen.

In einer kurzlich veröffentlichten Botschaft beantragt
der Regierungsrat dem Grossen Rat eine Reduktion
des Pfhchtpensums um eine Lektion pro Woche Fur
die Lehrkräfte an der Bezirksschule soll diese
Arbeitszeitverkürzung um ein Jahr verschoben werden
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